
Handlungsbedarf bei Auslandsdatentransfers•

• Falls Sie personenbezogene Daten in Länder ohne angemessenes 
Datenschutzniveau (z.B. USA, Indien) übermitteln, müssen Sie die "EU-
Standardvertragsklauseln" (EU SCC) verwenden.

• Für Exporte aus der Schweiz/aus der UK müssen die EU SCC angepasst werden. 

• Wenn Sie Ihre Verträge noch nicht aktualisiert haben, müssen Sie dies bis Ende 
Dezember 2022 tun; andernfalls können Sie nach der EU-DSGVO sanktioniert und unter 
dem revidierten Schweizer Datenschutzgesetz gebüsst werden.

• Dies gilt auch für die gruppeninterne Datenübermittlung (einschliesslich Fernzugriff).

Wenn Sie eine dieser fünf Aussagen bestätigen 
müssen, sind Sie wahrscheinlich nicht konform:

Wir nutzen Cloud-basierte Dienste oder andere 
internationale Dienstleister und haben unsere 
Verträge mit ihnen seit Sommer 2021 nicht mehr 
aktualisiert (ausser Microsoft).

Wir haben Tochtergesellschaften ausserhalb 
Europas, die auf unsere Daten zugreifen können 
oder denen wir IT-Dienste zur Verfügung stellen, 
aber wir haben entweder kein "Intra-Group Data 
Transfer Assessment" (IGDTA) oder haben es seit 
Sommer 2021 nicht aktualisiert.

Wir haben Kunden in aussereuropäischen Ländern 
und bearbeiten für diese personenbezogene Daten 
oder gewähren ihnen Zugang zu solchen Daten 
von uns und haben unsere Datenschutzverträge 
mit ihnen seit Sommer 2021 nicht aktualisiert.

Wir haben keine Meldung an den EDÖB bezüglich 
unseres Einsatzes der neuen EU SCC gemacht.

Wir übermitteln personenbezogene Daten auf der 
Basis der EU SCC in Länder ausserhalb Europas, 
haben aber nie ein sog. Transfer Impact 
Assessment durchgeführt.

Falls Sie ein oder mehrere Kästchen 
ankreuzen müssen, sollten Sie Ihre 
Situation genauer prüfen und/oder 
sich an uns wenden, damit wir 
Ihnen helfen können.

Wo wir Ihnen helfen können:

• Wir prüfen Ihre Verträge auf Anpassungsbedarf hinsichtlich der neuen EU SCC (dies ist 
relativ einfach und kostet nicht viel).

• Wir schlagen Ihnen eine effiziente Vorgehensweise vor, wie Sie Ihre Verträge einfach 
in Ordnung bringen können (z.B. bieten viele Anbieter neuere Versionen ihrer Verträge 
mit den erforderlichen Aktualisierungen auf einfache Nachfrage oder im Netz an).

• Wir haben Vorlagen, die wir zu vergleichsweise moderaten Preisen anbieten (z.B. ein 
fertiges IGDTA und Vorlagen für Verträge mit Dienstleistern), mit oder ohne Beratung.

• Wir prüfen, erstellen und dokumentieren TIAs, sowohl für Anwendungsfälle mit hohem 
als auch mit niedrigem Risiko; unsere Vorlagen sind kostenlos und weit verbreitet.
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